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Umweltverträglichkeitsprüfung 

(Feststellung der UVP-Pflicht gem. § 5 

UVPG (UVP-Vorprüfung)) 

Genehmigung nach § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz zur 
Herstellung der Durchgängigkeit und Renaturierung der Werre 
oberhalb der Werler Straße in der Stadt Bad Salzuflen im Kreis 
Lippe. Hier: Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung; Standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalls nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBL. 
I S. 94) in der z.Zt. gültigen Fassung. 

 

Die Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19 in 32105 Bad Salzuflen hat gemäß 
des § 68 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG-) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der zzt. gültigen Fassung in Verbindung 
mit dem § 100 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz -LWG-) vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 926) in der zzt. gültigen 
Fassung die Genehmigung für folgendes Vorhaben beantragt: 

 

Herstellung der Durchgängigkeit und Renaturierung der Werre oberhalb der Werler 
Straße in der Stadt Bad Salzuflen im Kreis Lippe. 

 

Die beantragte Genehmigung umfasst:  

 

- Wiederherstellung der Durchgängigkeit an der ehemaligen Wehranlage auf 
Höhe der Brücke der Werler Straße als wichtiger Maßnahmenbaustein zur 
Verbesserung des ökologischen Zustands der Werre. 
 

- Schaffung eines natürlichen Gewässerverlaufes der Werre auf einer Länge von 
rund 670 Metern mit wechselnden Böschungsneigungen, Strukturelementen 
und natürlichem Bewuchs in Form einer Sekundäraue mit der weiteren Option 
der eigendynamischen Entwicklung innerhalb der rechtsseitig zur Verfügung 
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stehenden landwirtschaftlichen Flächen oberhalb der Brücke der Werler 
Straße. 
 

Durch die vorgenannten Maßnahmen wird die ökologische Durchgängigkeit für Fische 
und Gewässerorganismen in diesem Abschnitt in Gänze hergestellt. Des Weiteren 
wird ein strukturell hochwertiger neuer Gewässerlebensraum durch das neue 
Gewässerprofil geschaffen. Hierdurch findet eine ökologische Aufwertung als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen statt. 

Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind durch die Maßnahme nicht zu 
erwarten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 5 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der zzt. 
gültigen Fassung – nach Anlage 1 Nr. 13.18.2 - einer standortbezogenen Vorprüfung 
des Einzelfalls unterzogen wurde. Nach Einschätzung der zuständigen Behörden 
aufgrund überschlägiger Prüfung sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Auf die Erstellung einer 
Umweltverträglichkeitsstudie wird daher verzichtet. 

 

Diese Entscheidung wird gemäß § 5 UVPG hiermit öffentlich bekannt gemacht 

 

Detmold, den 14.11.2025 

 

Kreis Lippe  

Der Landrat 

Fachgebiet Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Im Auftrag 

 

gez. Kuhlemann 

 

 

  

 

 


